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Art. 21 Parkierung

Die Bestimmungen zur Parkierung, wie die Ptlicht zur Erstellung von Parkplâtzen, das Verfah­
ren, die erforderliche Zahl und deren Anordnung und Gestaltung usw. sind in Art. 25 ff. des
Verkehrsreglementes der Gemeinde Bellwald festgelegt.

Die Anzahl der Abstellplàtze wird bestimmt durch die starke des mit dem betreffenden Bau
voraussichtlich verbundenen Fahrzeugverkehrs und durch die Verhaltnisse in dem betreffen­
den Quartier. Ais Richtlinie gilt, dass ein Abstellplatz zu erstellen ist:

- Wohnungen: pro Wohnung (Neu- und Umbauten)
- Hotel, Hotel-Garni und Restaurant:

o pro 4 Betten eines Beherbergungsbetriebes
o pro 15 m2 Bruttogeschossfiache oder je 10 Plâtze eines Gastraumes von Restaurations-

betrieben und dergleichen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Gesetzes und der Verordnung über das Gastge­
werbe (VGG).
- Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe:

o pro 40 m2 Bruttoqeschossflâche von Geschafts- und Gewerberaumen nach Massgabe
des zu erwartenden Publikumandranges , der Anzahl Arbeitspl àtze und der allfalligen
regionalen Bedeutung

Art. 31bis Raumbedarf Fliessgewasser

Innerhalb des Perimeters Raumbedarf Ftiessçewësser dürfen weder bewilligungspflichtige noch be­
willigungsfreie Bauten und Anlagen erstelft werden.

Ausnahmen vom Bauverbot kônnen für standortgebundene Bauten und Anlagen qew ëtut werden, an
denen ein überwiegendes ôtîentlicnes Interesse besteht. Allfallige Bauvorhaben sind der Dienststelle
für Strassen und Flussbau zur Stellungnahme zu unterbreiten.

lm Bereich Raurnbedarf Fliessgewasser ist die natürliche Ufervegetation zu erhaften und eine exten­
sive land- und forstwirtscha ft/iche Nutzung oder naturnahe Landschaftsgestaltung anzustreben.

Art. 35 Dachneigung, Dachaufbauten und Vordâcher

Dachgestaltung und Material sollen eine ruhige Gesamtwirkung erzielen und sich den ortsübli­
chen Formen und Farben anpassen. Die Dachform ist in der Regel das übliche Walliserdach,
mit einer Dachneigung von 20 - 25 Grad oder 37% bis 47%.

Dacher von Anbauten rnüssen mit derselben Dachneigung konstruiert werden wie das Haupt­
dach.

Für die Bedachung sind Schindeln, dunkle Dachziegel, Schiefer oder schleferahnllche Mate­
rialien zu verwenden .

Giebel- und Schlepplukarnen sind erlaubt. Die totale Lange der Lukarnen darf jedoch 45% der
Lange der darunterliegenden Fassaden nicht überschreilen .
Von der Schnittlinie der Front- und Rückfassade mit der Dachhaut bis zur Lukarne muss ein
Abstand von mindestens 0.80 m eingehalten werden.

Das Vordach darf bei Minimalabstanden auf der gesamten Fassadenlanqe 1m nicht über­
schreiten; über Balkone kann es bis 1.50 m Breite betragen.

Dachflachenfenster sind gestattet.
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Art. 36 Balkonausladungen

Balkone dürfen eine maximale Ausladung von 2.00 m auf der Hauptfassade und 1.50 m auf
der Seitenfassade nicht überschreiten.

Der Gemeinderat kann massvolle Balkonerweiterung zulassen, insofern sie den Proportionen
des Gebaudes entsprechen und den âsthetischen Ansprüchen genügen. Erweiterungen sind
in Arkadenform mit Pfeilern und Bôqen auszuführen .

Art. 37 Antennen, Reklameeinrichtungen, Sonnenkollektoren

Aussen- und insbesondere Hochantennen sind auf die empfangstechnisch notwendigen Mas­
se und Elemente zu beschranken. Mehrere dem gleichen Zweck dienende Antennen auf
demselben Gebàude sind unzulasslq.
Balkonantennen sind so anzubringen , dass sie nicht stërend wirken.
ln allen Fàllen, in denen Estrichantennen oder âhnliche, ausserllch nicht in Erscheinung tre­
tende Anlagen einen guten Empfang gewahrleisten, ist auf Aussenantennen zu verzichten .
Reklamen, Schaukâsten , Warenautomaten, Beleuchtungseffekte und dg!. bedürfen einer Be­
willigung des Gemeinderates. Sie ist zu verweigern, wenn diese Einrichtungen die Umgebung
beeintrachtigen oder die Verkehrssicherheit gefahrden . Eine Beeintrachtigung kann durch
Grosse, Farbwirkung, Blendung oder Anbringung an schützenswerten Bauten eintreten.
Plakate dürfen nur an den von der Gemeindebehôrde bezeichneten Stellen angebracht wer­
den.
Satellitenempfangsanlagen sind in der Regel ais Gemeinschaftsanlagen zu errichten. Der
Standort der Empfangsanlage wird unter Berücksichtigung des ôffentlichen Interesses und der
technischen Erfordernisse durch den Gemeinderat festgelegt. Die Farbgebung der Anlage hat
sich dem Gebaude und Quartier anzupassen

Standort, Farbgebung und Grësse von Sonnenl<olIektoren riohtet sioh naoh den teohnischen
Erfordernissen unter Berüol'\Siohtigungdes ëffentliohen Interesses.
ln der Dorfzone und an geschützten Bauten sind Sonnenkollektoren nicht gestattet. lm übrigen
Baugebiet sind sie rn ôqlichst aufs Dach, an Balkons oder neben dem Gebaude zu montieren.

Art. 40 Grenzabstand

Der Grenzabstand ist die kürzeste horizontal gemessene Entfernung zwischen Fassade und
Eigentumsgrenze (siehe Abb. 1, Anhang). Dieser Abstand darf auf der ganzen Fassaden lân­
ge nicht unterschritten werden. Es werden unterschieden:

kleiner Grenzabstand (a), gemessen senkrecht von der Grenze bis zu jedem Punkt der
kleineren Geb âudeseiten und der Rückfassade.
grosser Grenzabstand (A), gemessen senkrecht von der Grenze bis zu jedem Punkt der
Hauptfassade.
zur Bestimmung der Hauptfassade ist vor allem die Orientierung der Hauptwohnraume
massgebend ; in der Regel ist es die der Sonne oder Aussicht zugekehrte l.anqsfassade
eines Gebaudes.
lasst sich die Hauptfassade nicht eindeutig ermitteln, ist die Stellung des Nachbarge­
baudes sowie die topographische Lage zu berücksichtigen . lm Zweifel wird die Haupt­
fassade von der Gemeindebehërde bezeichnet.
der Grenzabstand darf auf der ganzen Fassadenlànqe nicht unterschritten werden.

2



Über die Fassade vorspringende Bauteile wie Dachvorsprünge, Hauseinqânqe, Balkone, Ve­
randen, Erker, freistehende Treppen und dergleichen werden nur ab einer Ausladung von 1.50
m mit einberechnet.
Bei Anbauten und freistehenden Bauten betr àqt der Grenzabstand, gemessen ab ausserstern
Gebâudeteil 2.0 m, sofern sie nicht dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen und
nicht mehr ais 2.50 m Fassadenhôhe, 3.50 Firsthôhe und eine Grundflache von weniger ais
10m2 aufweisen.

gegenüber Strassen gelten die durch das Strassengesetz oder Baulinien festgesetzten
Abstande. Für vorspringende Gebâudeteile auf ôffentlichem Grund gelten die Bestim­
mungen von Art. 20.
Tiefbauten, d.h. Anlagen, die den gewachsenen oder falls er tiefer Iiegt, den bearbeite­
ten Boden nicht überragen (z.B. Oltanks), dürfen bis zur Eigentumsgrenze führen, so­
fern aussen nichts sichtbar ist und die Umgebung nicht veràndert wird .

Die zulassiqen Grenzabstànde sind in den Zonenvorschriften dieses Reglements festgelegt;
vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Brandschutzrichtlinien der Vereinigung kantonaler
Feuerversicherungen (VFK).

Art. 41 Gebâudeabstand

Der Gebàudeabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Fassaden. Der Gebaudeab­
stand ist mindestens gleich der Summe der beiden vorgeschriebenen Grenzabstande.

Bei Bauten auf gleichem Grundstück ist der Gebaudeabstand so zu bemessen, wie wenn die
Grenze zwischen ihnen vorhanden ware. Der Gemeinderat kann für Nebenbauten Ausnah­
men gestatten.

Steht auf dem Nachbargrundstück bereits ein Gebaude, in Unterdistanz zur gemeinsamen
Grenze, so muss neben den Zonenvorschr iften zum mindesten der Grenzabstand eingehalten
werden.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Brandschutzrichtlinien der Vereinigung kantonaler
Feuerversicherungen (VFK).

Art. 46 Gebâudelânqe

Die Gebâudelânqe ist die Entfernung zwischen den Aussenkanten des Hauptqebaudes. We­
sentlich niedere Anbauten werden nicht zur Gebàudelënqe hinzugerechnet.

Wird die nach den Zonenbestimmungen zul àsslqe Gebaudel ânqe überschritten , so muss die
Fassade im Minimum um 1/2 der Mehrlange gestaffelt werden und es sind zwei Giebel vorzu­
sehen. Die Staffelung muss in jedem Fall mindestens 0.5 m betragen.

Die Mehrlanqe darf nicht mehr ais 50% der zul àssiqen Gebàudelànqe betragen.

Art. 56 Zuschlag zur Ausnützungsziffer

Landûàchen, die für ôffentliche Nutzungen abgetreten werden , kermen für die Berechnung der
Ausnützungsziffer miteinbezogen werden.

Für Sondernutzungsplane wie Quartier- und Detailnutzungsplane, kann der Gemeinderat auf­
grund der Vorteile einer Gesamtlôsung, einen Ausnützungszuschlag von 0.1 gewahren.

Zeichnet sich ein Bauvorhaben durch besondere Energiesparmassnahmen aus, indem nach­
gewiesen wird, dass der Heizungsenergieverbrauch unter den von den zustandiqen eidgenôs­
sischen und kantonalen Richtlinien Iiegt, kann ein zusatzlicher Bonus von 15% auf die im Bau­
und Zonenreglement vorgesehene Ausnützungsziffer, jedoch maximal 0.15 gewahrt werden.
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Die beteiligten Grundeigentümer kônnen mit Dienstbarkeitsvertrag vereinbaren , dass die noch
nicht beanspruchte Ausnützung eines Grundstückes auf die Bauparzelle Obertragen wird. Die
Übertragung ist jedoch nur zulàssiq unter unmittelbar aneinander angrenzenden GrundstO­
cken derselben Zone.
Der Dienstbarkeitsvertrag ist vor Baubeginn zugunsten der Gemeinde im Grundbuch einzutra­
gen.

Art. 61 Feuerpolizei und Brandschutz

Alle baulichen Anlagen müssen den kantonalen feuerpolizeil ichen Gesetzen und Beschlüssen
entsprechen. Massgebend sind ferner die Wegleitungen und Brandschutzrichtlinien der Vereini­
gung kantonaler Feuerversicherungen und die Normen des SIA. Der Gemeinderat erlësst die
nôtigen Massnahmen. Die Beaufsichtigung des Brandschutzes ist Sache der Gemeindefeuer­
kommission und des kantonalen Feuerinspektorates.

Art. 69 Energiesparen 1Nutzung von Alternativenergie

Die Gebaude und die Einrichtungen, die beheizt oder gekühlt werden mOssen, sind so zu
erstellen , zu betreiben und zu unterhalten, dass der Energieverlust auf ein Minimum be­
schrankt wird.

Bestehende Gebàude und Einrichtungen, die den neuen Anforderungen nicht entsprechen ,
werden diesen angepasst, sobald an ihnen bedeutende Umbauten oder Renovationen vorge­
nommen werden, namentlich bei Fassadenrenovationen und sofern die Kosten dieser Mass­
nahmen nicht unverhëltnlsmassiq sind. lm Übrigen sind das kantonale Energiegesetz vern 15.
Januar 2004 und die Energieverordnung vern 9. Juni 2004 slnnqemàss anwendbar.

Die Nutzung von alternativen Energien, namentlich Sonnenenergie wird ausdrücklich gefôr­
dert. Die Installation von Sonnenkollektoren auf Dâchern, an Balkons oder auch neben dem
Gebaude ausserhalb der Dorfzone ist gestattet. Der Gemeinderat kann entsprechende Muster
verlangen.

Art. 75 Baubewilligungsverfahren

Das Baubewilligungsverfahren richtet sich nach dem kantonalen Baugesetz (BauG) vom 8. 2.
1996 und der kantonalen Bauverordnung (BauV) vom 2. 10. 1996. Eine Baubewilligung ist 3
Jahre lang gültig und kann maximal um 2 Jahre verlanqert werden.
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Art. 80 Wohnzone W4

Zweck: Fërderunq einer zweckmassigen Überbauung mit Mehrfamilienh8usern
und Hotels/Restaurant. Neue Landwirtschafts- und st ërende Gewerbebe­
triebe sind in dieser Zone untersagt.

Bauweise: offen

Gebàudeh ôhe: max.: 18 m
min.:-44-m-12 m

Geschosszahl: max.: 4 Geschosse

Gebàudelanqe: max.: 20 m
min.: 15 m

Gebëudebreite: max.: 14 m
FRin.: 12 m

Grundfl àche: max.: 280 m2

min.: 180 m2

Grenzabstand: A: 2/3 der Fassadenhôhe, mind. aber 6.00 m
a: 1/3 der Fassadenhëhe, aber mind. 3.00 m

Ausnützungsziffer: AZ : 1.0

Baumaterialien: Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss mindestens 50% der sicht­
baren Fassadenflàche ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: Il

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, sowie altrechtliche
Bauten kënnen die Minimalmasse unterschreiten. Von den Minimalmassen kann
ausnahmsweise abgewichen werden, und zwar :

bei Gesamtüberbauungen gemass Art. 99
bei natürlichen topographischen Bedingungen (Gelandeform), die eine Überbaubarkeit von
Parzellen verunm ôqlichen würden.
lm Kontakt- und Übergangsbereich von unterschiedlichen Wohnzonen wie z. B. W4 zu W3
und W4 zu W2.
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Art. SObis Wohn- und Geschaftszone WG4

Zweck: Diese Zone ist für Oberbauung mit Wohn- und Gesch àftshâusern
sowie für nicht stërendes Gewerbe bestimmt.

Bauweise: offen

Gebaudehôhe: max.: 18 m
min.: 12 rn

Geschosszahl: max. : 4 Geschosse

Geb âudelânqe: max.: 20 m

Gebàudebreite: max.: 14 rn

Grundfl âche: max.: 280 m2

min.: 180 m2

Grenzabstand: A: 2/3 der Fassadenhëhe, mind. aber 6.00 rn
a : 1/3 der Fassadenhôhe, aber mind. 3.00 rn

Ausnützungsziffer: AZ : 1.0

Baumaterialien: Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss mindestens 50% der sicht­
baren Fassadenfl àche ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: Il

Untergeordnete Nebenbau ten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden , sowie altrechtliche
Bauten konnen die Minimalmasse unterschreiten. Von den Minimalmassen kann ausnahms­
weise abgewichen werden, und zwar:

- bei Gesamtüberbauungen qernass Art. 99
- bei natürlichen topographischen Bedingungen (Gelandeforrn), die eine Oberbaubarkeit

von Parzellen verunm ëqlichen würden .
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Art. 81 Wohnzone W3

Zweck: Fôrderung einer zweckmassigen Überbauung mit Mehrfamilienhausern,
Hotels, Làden und nicht oder weniger stôrende Gewerbebetrieben. Land­
wirtschaftliche Betriebe, ausgenommen die bestehenden, sind in dieser
Zone untersagt.

Bauweise: offen oder gestaffelt

Geb àudehôhe: max.:13.50 m
min.:11.00 m 9.50 m

Geschosszahl: max. 3 Geschosse

Gebëudelanqe: max.:15.00 m
miA.:12.00 III

Gebâudebreite: max.:12.00 m
mi~G-m

Grundflache : max.: 180 m2

min.: 96 m2

Grenzabstande: A : 2/3 der Fassadenhôhe, mind. aber 6.00 m
a : 1/3 der Fassadenhôhe, aber mind. 3.00 m

Ausnützungsziffer: AZ: 0.8

Baumater ialien: Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss mindestens 50 % der sicht­
baren Fassadenfl àche ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: Il

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, sowie altrechtliche
Bauten kënnen die Minimalmasse unterschreiten. Von den Minimalmassen kann
ausnahmsweise abgewichen werden, und zwar:

- bei Gesamtüberbauungen gemass Art . 99

- bei natürlichen topographischen Bedingungen (Gelàndeform), die eine Überbaubarkeit
von Parzellen verunmôglichen würden .

- bei gestaffelter Bauweise, die ab einer Hangneigung von> 40% ausnahmsweise zuge­
lassen ist.

lm Kontakt- und Übergangsbereich von unterschiedlichen Wohnzonen wie z. B. W3 zu
W4 und W3 zu W2.

ln der Wohnzone W3 (Erschliessungsstand b, auf Plan markiert) muss der Bauherr einen hin­
reichenden und dauernd gesicherten Zugang vom ôffentlichen Wegnetz bis zu dem zu über­
bauenden Teil des Grundstücks nachweisen .
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Art. 83 Wohnzone W3 speziell

Zweck: Fôrderunq einer zweckmas sigen Überbauung mit Mehrfamilienhausern ,
Hotels, l. àden sowie mit nicht oder wenig st ërenden Gewerbebetrieben in
der Nâhe des Dorfl<erns. Landwirtschaftliche Betriebe, ausgenomm en die
bestehenden , sind in dieser Zone untersagt.

Bauweise: offen oder gestaffelt

Gebaudehôhe: max.: 13.50 m
min.:-1M G--m-9.50 m

Geschosszahl: max.: 3 Geschosse

Gebàudelanqe: max.:14.00 m
miA~G--m

Geb àudebrelte: max.:12.00 m
mtA.: 8.00 m

Gnmdtlache : max.: 168 m2

min.: 88 m2

Grenzabstande: A: 2/3 der Fassadenhôhe mindestens 5.00 m
a: 1/3 der Fassadenhôhe mindestens 3.00 m

Ausnützungsziffer: AZ: 0.9

Baumaterialien: Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss mindestens 50% der sicht­
baren Fassadenflacne ausmachen.

Uirmempfindlichkeitsstufe: Il

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genUtzt werden , sowie altrechtliche
Bauten kënnen die Minimalmasse unterschreiten. Von den Minimalmassen kann ausnah ms­
weise abgewichen werden, und zwar:

- bei Gesamtüberbauungen gemass Art. 99

bei natürlichen topographischen Bedingungen (Gel àndeform), die eine Überbaubarkeit
von Parzellen verunmôqlichen würden .

- bei gestaffelter Bauweise, die ab einer Hangneigung von> 40% ausnahmsweise zuge­
lassen ist.

lm Kontakt- und Übergangsbereich von unterschiedlichen Wohnzonen wie z. B. W3
speziell zu W4 und W3 zu W2.
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Art. 84 Wohnzone W2

Zweck: Fërderung einer zweckmassigen Überbauung mit Wohn- und Ferlenhau­
sem Landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, ausgenommen Gast­
betriebe, und bestehende landwirtschaftliche Betriebe, sind untersagt.

Bauweise : offen ; Zwillings- und Reihenhàuser sind gestattet.

Geb àudehëhe: max.: 10.00 m
min.: 7.50 m

Geschosszahl: max. : 2 Geschosse

Gebaudel ânqe: max.: 11.00 m
FRi~Q...m

Gebâudebreite: max.: 10.00 m
mj~Q...m

Grundftache: max .: 110m2

min. : 52 m2

Grenzabstande: A : 2/3 der Fassadenhëhe mindestens 5.0 m
a : 1/3 der Fassadenhëhe mindestens 3.0 m

Ausnützungsziffer: Al: 0.4

Baumaterialien: Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss mindestens 50 % der sicht­
baren Fassadenflache ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: "

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden , sow ie altrechtliche
Bauten kënnen die Minimalmasse unterschreiten.
Bei besonderen topographischen Verhaltnissen kann der Gemeinderat zur Verbesserung der
Wohnqualitat eine Mehrhëhe von 0.50 m gestatten.

ln der Wohnzone W2 (Erschliessungsstand b, auf Plan markiert) muss der Bauherr einen hin­
reichenden und dauernd gesicherten Zugang vom ëffentlichen Wegnetz bis zu dem zu über­
bauenden Teil des Grundstücks nachwe isen .
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Art. 85 Wohnzone W2 speziell

Zweck: F6rderung einer zweckmassigen Überbauung mit Wohn· und Ferienhâu­
sern sowie mit nicht oder wenig stërenden Gewerbebetriebe in der Nàhe
des Dorfkerns . Landwirtschaftliche Betriebe, ausgenommen die bestehen­
den, sind in dieser Zone untersagt.

Bauweise: offen

Gebaudeh ôhe: max.: 10.0 m
min.: 7.50 m

Geschosszahl: max.: 2 Geschosse

Gebaudelânqe: max.:11.00 m
~Q-m

Gebàudebreite: max.:10 .00 m
min.: 7.00 m

Grundf lache: max.: 110 m2

min.: 56 m2

Grenzabstànde: A: 2/3 der FassadenhOhe mindestens 5.00 m
a: 1/3 der Fassadenh6he mindestens 3.00 m

Ausnützungsziffer: AZ: 0.5

Baumaterialien : Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss mindestens 50 % der
sichtbaren Fassadenflache ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: Il

Untergeordnete Nebenbauten , die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden , sowie altrechtliche
Bauten k6nnen die Minimalmasse unterschreiten.

ln der Wohnzone W2 (Erschliessungsstand b, auf Plan markiert) muss der Bauherr einen hin­
reichenden und dauernd gesicherten Zugang vom 6ffentlichen Wegnetz bis zu dem zu über­
bauenden Teil des Grundstücks nachweisen.

Art. 87 Sport- und Erholungszone

Nutzungsart: Die Sport- und Erholungszone ist ausschliesslich Bauten und Anlagen für
Sport, Erholung, Spielpl àtze sowie die dazugehOrigen Bauten und Einrich­
tungen reserviert.

Làrmempflndlichkeitsstufe: III

Innerhalb des Bauverbotpe rimeters der Sport- und Erholungszone sind samtllche oberirdi­
schen Bauten und Anlagen untersagt. Unterirdische Bauten und Anlagen (z.B. für die Er­
schliessung) sind gestattet, sofern sie die bestehende Obertlachenqestalt nicht beeintrâchti­
gen.
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Art. 87bis Zone für Wintersport

ln der Zone für Wintersport wird in der Wintersaison die Skipiste angelegt. lm Sommer kenn
sie landwirlschaftlich genutzt werden.
ln dieser Zone sind Bauten und Anlagen für die Ausübung des Skisporles gestattet, namenl­
lich Transporlanlagen zur Bef6rderung der Skisportler, betriebsbedingte Geb ëude wie Liftsta­
tienen, Kesseqeb ëude, Unterst ënde far Maleria l und Fahrzeuge usw..

lm Pistenbereich sind oberirdische Bauten, Veranderungen der Oberflâchenqestalt, feste Ein­
zaunungen, Laqerplatze sowie weitere Massnahmen , die ein Anlegen der Skipiste behindern,
untersagt. Einwachsende BOsche und Baume kbnnen vom Pistenunterhaltsdienst entfe rnt
werden.

Der Gemeinderat kann verlangen, dass im Gebiet der Skipisten, die bestehenden Einfriedun­
gen wahrend der Wintersaison demontiert werden. Zur weiteren Sicherung der Skiabfahrten
kann die Gemeindeverwaltung verfOgen, dass in einem Perimeter der Skipisten ein Quartier­
plan durchgefOhrt wird.

Betreffend tecnnische Beschneiunq der Skipisten sind die Gtunds ëtze des Koordinationsblat­
tes 0 .10 ..Beschneiungsanlagen" des kanlona len Richtplans zu berOcksichtigen und die ent­
sprechenden Bewilligungsverfahren durchzufOhren.

Larmempfindlichkeitstufe: III

Art. 93 Baumbestand 1Ufer- und Feldqehôtz (UFG)

Die im Zonennutzungsplan ais Baumbestand und Haine definierten Zonen dOrfen in ihrer Ge
samtheit nioht ,<,erringert \'Ierden . Ebenso sind Baumbestande und Baumgruppen innerhalb
ffilS§eschiedener Zonen in der Gesamtheit nioht zu verringern.

Die Ufervegetation darf weder gerodet noch ûberschûtiet noch auf andere Weise zum Abster­
ben gebracl1t werden . Die Entfemung von Ufervegetation erforderl eine Bewilligung der zu­
siëndiqen kantonalen Betiôrde.

Feldgeh6/ze und Hecken dürfen in inter Gesamlheil nicht verringerl werden. Die Entfernung
erforderl eine Bewilligung der Gemeinde.

Art. 94 Langlaufloipe L

HHlef-ZGRe fOr die Langlaufloipe wird wahrend der Zeit, in der Sohnee liegt, die Langlaufloipe
angelegt.

lm Bereioh der Loipe sind oberirdisohe Bauten, Veranderungen der OberfJaohengestalt, feste
Einzaunungen , Lagerpldtze sO\'lie weitere Massnahmen, die ein Anlegen der LanglaufJoipe
behindern , untersagt. Einwaohsende Stauden und Baume im Perimeter der Loipe kënnen vom
Loipenunterhaltsdienst entternt 'Nerden.

Zur Sicherung der Langlaufloipe kann der Gemeinderat '<'erfOgen, dass im Perimeterbere ioh
der Loipe ein Quartierplan durohgefOhrt wird oder er kann die genaue Plazierung eines-Ge­
baudes anordnen. Der definitive Verlauf der LanglaufJoipe in der Bauzone wird in Abwagung
der ëff€ntliohen und privaten Interessen von Fall zu Fall zwisohen der Gemeindeverwaltung
und dem GrundeigentOmer angepasst und festgelegt.

11



Art. 95 Zone ohne Nutzungszuordnung

ln der Zone ohne Nutzungszuordnung ist das 'AJaldfeststellungsverfahren in Searbeitung. 80
bald die \'Valdfeststellung in diesen Gebieten reshtsgültig abgeschlossen ist, wird die entspre
chende Zone der angrenzenden Sauzone bzw. dem 'Nald zugewiesen , und zwar je nash Aus
gang des VIJaldfeststeliungs'Jerfahrens. Die Anpassung der Zonenzugehërigkeit rishtet sish
nash dem Verfahren von Art . 33 ft . I<RPG.

Art. 95bis Maiensasszone

AlIgemeine Bestimmungen

Die Malens àsszone (Voralpen , We iden , Stafe l) umfasst Land , das landwirtschaftlich genutzt
wird und gleichzeitig der einheimischen Bev ëlkerunq ais Erholu ngsgebiet dient.

Die Gebaude in der Maiens àsszone werden nich t ganzjahrig genutzt. Bestehende Bauten und
An lagen dOrfen erneuert, teilweise geandert oder wieder aufgebaut werden , wenn Umfang
und Erscheinung in de n wesentlichen ZOgen gewah rt bleiben. Dies ist bei Umbauten innerhalb
des bestehenden Bauvolumens und bei der Zweckanderung von Gebauden ode r Gebau­
deteilen der Fall. Jede bauliche Veranderung hat sich in Hôhe , Dach form , Proportionen, Ma­
terial und Farbe den bestehenden Bauten weitgehend anzupassen und setzt die Wahrung des
gesamten Ortsbildes voraus.

Volumenerweiterungen von bestehenden Bauten sind nur unter irdisch, gegen die Bergseite
hin, môg lich; die Gebaude- und Raumhôhe darf nicht verandert we rden. Eine Môg lichkeit der
Erh ëhunq des Socke lgeschosses besteht in der Absenkung des Bodens mit innen liegender
Stufe und even tuell erforder lichen Unterfangungen .

Neubauten auf bishe r nicht überbauten Parzellen sind grundsatzlich nicht gestattet. Allfallige
Neubauten s ind nur aIs Wiederaufbauten und unter der Voraussetzung der Erarbeitung
eines Sondernutzungsplans (Detailnutzungsplan) auf den Fundamenten zerfal/ener Ge­
bëuden zulassig. Neubauten und Wiederaufbauten von Gebëuden innerhalb der roten
Gefahrenzone sind verboten.

Bewilligungen für Bauvorhaben in der Maiensasszone werden nur unter der Auflage ei ­
ner ôffentllch-rechülchen Eigentumsbeschrankung (Art. 30, Abs.3 kRPG) erteilt , die zu
Gunsten der Gemeinde Bellwald im Grundbuch anzumerken ist und welche:
a) die Bewirtschaftung des Bodens durch eine angemessene landwirtschaftliche Nutzung

sicherstellt;
b) die Verausserung an die nicht einheimische Bevolkerunq sowie zu Spekulationszwecken

verhindert.

Für Bauten in der Gefahrenzone oder mit Zugang durch eine Gefahrenzone gilt ein absolutes
Verbot der Winternutzung.

Besondere Bestimmungen

Bauweise: offen

Baumaterialien: traditionelle Baumaterialien, Sockel in Mauerwerk, Aufbau Holz

Geschosszahl : Sockelgeschoss und ein Voligeschoss

Gebaudehohe max. : 6.50 m

Grenzabstand: 1/3 der Gebâudehôhe, mind. aber 3 m

Die Erschliessungs- und Versorgungsanlagen müssen von den Bauwilligen auf eigene Kosten
und nach den Bestimmungen der Gemeinde erstellt werden .

Gebaude mit Trinkwasserversorgung müssen über eine gesetzeskonforme Abwasserreini­
gungsanlage verfügen, die von den Eigentümern fachgerecht unterhalten werden muss.

Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, den Zugang in die Maiensâsszone ganzjahrig offen zu hal­
ten.

Larmempfindlichkeitstufe: III
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Art. 96 Gefahrenzonen

1. Gefahrenart und -stufe

Perime ter mit Naturgefal1ren umfassen Sektoren mit geologischen, l1ydrologiscl1en und/oder
nivologiscl1en Geîehren. Diese Perime ter sind hlnweisenti im Sinne von Arl. 11 und 31 kRPG
auf den Zonenplënen festgelegt. Unlerschieden werden Sektoren mit erheblicher (rot), mittle­
rer (blau) und geringer (gelb) Getënrdunqssiute, sowie indikaliv diejen igen mit einer Restge­
fal1rdung (gelb-weiss) bei hyclrologiscl1en oder selir selten bei geologiscl1en Gefahren.
Die Gefahrenstufe der Erdbebengefahrdung wird aufgrund der Karle , Erdbebengefahrdung
der Schweiz, nach SIA-Norm 261 bestimmt. Die Sclwtzmassnahmen werden im kantonalen
Baugesetz und in der Verardnung geregelt.

2. AlIgemeine Vorschriften

1. Bei Baubewilligungsgesucl1en in Gefahrenzonen weist die Gemeindeverwaltung den Ge­
suchsteller auf die Gefahrenstufe sowie die zu treffenden Vorkehrungen hin.

2. Die vom Staatsrat homologierten Gefahrenperime/er (Karle und Vorsch riften) sind für Ge­
meinde und Privatpersonen verbindlicl1. Geîetvenkerten, die von einem kantonalen Exper­
ten für gü/tig erklër! wurden, mûssen auch vor der Homologation durch den Staa/srat be­
rücksichtigt werden.

3. Gem ëss kantonaler Bauverordnung ist zu jedem Baugesuch innemelb eines Gefahrenpe­
rimeters die Vormeinung des kantonalen Experlen einzuholen. Bei Bauprojekten an Ge­
w ëssern muss sowohl die l1ydralogiscl1e Gefahr aIs auch der Grenzabstand zum Gew âs­
ser, nech Art. 21 Wasserbauverardnung berücksichligt werden fvfJ~tfatfen der Dienst­
steNe fOrSf-rassen I:Jne-Rl:f5Si:Jaur.

4. Für s ëmtiiche Bauvorhaben innerhalb eines Gefal1renperimeters ist eine Expertise über die
notwendigen Schutzmassnal1men erforder/ich. Die Bewilligungsbehorde erteilt die Baube­
willigung auf der Grundlage dieser Expertise (Art . 59, Bauverordnung), die aucl1 vom kan­
tonalen Experten überprüft werden muss . Die Umsetzung der Scl1utzmassnal1men wird
von der Gemeinde kontralliert.

5. Sëmtiiche Kosten für Fachgutacl1ten, Schutzmassnal1men und Kontrolle der Bauarbeiten
gehen zu Lasten des Gesuchstellers.

6. Bei sich vetëruiemden instabilen Gefal1rengebieten k ônnen die Schutzmassnahmen, in
Abspracl1e mit dem Kantonsgeologen, durch ein Oberwacl1ungsdispositiv erç ënzt werden .
Von der Gemeinde sind zudem s ëmtlictte erforderlichen Massnahmen zur mittel- und lang­
fristigen Verbesserung der Sicherheit zu ergreifen (Entwasserung, Wasserfassung, Rege­
lung der Berieselung, Schutzwerke, Auszonung, usw.).

7. Bei Zunahme oder Abnahme der Gefahr nimmt die Gemeinde die nôiiçen Schritte zur An­
passung der Reglementsbestimmungen vor. Ebenso sind die homologierlen Gefahrenkar­
ten ebzu ëndem , sobald neue Erkenntnisse vor/iegen. Bei Verscharfung der Gefahr kann
die Gemeinde ausserordentliche Massnahmen, wie die Evakuierung der Zone anordnen
oder entscMdigungslos die erleilten Baubewilligungen zurückziehen.

B. lm Falle eines Schadenereignisses garantiert die Gemeinde keine Wiederherstellung der
Zufahrtswege zu den privaten Parzellen; sie übernimmt auch keine R ëumunqskosien in­
nerhalb dieser GrundsWcke.

3. Schneegefahr

Perimeter mit erheblicher Gefahr (rote Lawinengefahrenzone)

ln diesem Perimeter bestel1t eine hohe Gefahrdung durcl1 Lewinen, Scbneerutsone und Eis­
stûrze. Bauten und Anlagen wetiien nient bewilligt, wenn itïr Standort Personen , Tiere und an­
dere bedeutende Güter gefal1rden kann .
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Umbauten und Nutzungsanderungen von bestehenden Geb ëuden kônnen bewilligt werden ,
wenn die Anzahl der bedrohten Personen und Tiere vermindert oder die Sieherhe it erh ônt
werden kann (z.B. dureh Verstarkungsmassnahmen) .

Die Gemeinde erstellt für s ëmtliche Wohnbauten in dieser Zone einen Alarm- und Evakuie­
rungsplan .

Perimeter mit mitt/erer Gefahr (blaue Lawinengefahrenzone)

ln diesem Perimeter sind Bau- und Umbauprojekte der Bauwerksklasse BWK III, qem ëss SIA­
Norm 261, oder der BWK Il, mit bedeutender Mensc/Jenansammlung {Schulen , Hotels , Re­
staurants, Ferienlager, Gescnëtte, usw.), grundsatzlieh verboten .

Andere Bauvorhaben werden von Fall zu Fall und auf Basis eines Gutaehtens, das dem Bau­
bewilligungsgesueh beizulegen ist, gestattet. Oas Gutaehten emn ët: die beullchen Massnah­
men, entspreeiJend den wenrscneinticnet: Ereignisszenarien. Es unterliegt der Genehmigung
dureh den kantonalen Experten.

Umbauprojekte und Nutzunçs ëndetunqen von besteiJenden Geb ëutien werden nicht bewilligt,
wenn sie zu einer Erh6hung der Anzahl der gefahrdeten Personen führen.

Far aile bestehenden Wohnbauten im Perimeter erste/lt die Gemeinde eine Wamorganisation
und einen Evakuierungsplan.

Perimeter mit geringer Gefahr (gelbe Lawinengefahrenzone)

Diese Perimeter befinden sich im Auslaufgebiet von Staublawinen. Von Fall zu Fall kônnen
Schutzmassnahmen verlangt werden (versiërkte Bauten, Verkehrsbesehrankung, usw.).

Gefahrdete Zufahrt

Abgelegene Gebiete, die nur aber l ënqere Streeken aber Gebiete mit hOherem Geîëhrdunqs­
grad zuganglich sind, sind wie Gebiete mit diesem h ôneren Gefahrengrad zu behandeln.

Eisabstü rze

Bei EisabsturzgefaiJr gelten von Fall zu Fall dieselben vorschrltten wie bei Lewinennieaerq ën­
gen oder Steinscntëqen.

4. Ge%gische und hydr%gische Gefahren

Perimeter mit erheblieher Gefahr

ln diesem Perime ter mit erheblieher geologiseher Gefahr (Rutsehung, Bergsturz , Steinsehlag,
Schlammstrom, Erdbeben, usw.) oder hydrologischer Gefahr (Überschwemmung, Erosion und
Murgang), wird keine Baute bewilfigt, falls deren Standort Personen, Tiere und weitere bedeu­
tende Gûier qeîëbrden kann . Auf der Grundlage eines Gutachtens über den gesamten Geîeh­
renperimeter kann die zust ëndiqen Beh6rde bestimmte Sektoren fOreine Überbauung freige ­
geben. Die Bedingungen dieser Freigabe werden von der zust ëntiiçen kantonalen Instanz
festgeleg t.

Perimeter mit mittlerer Gefahr

ln diesem Perime ter besteht eine geologisehe und hydrologische Gefahrdung, die jedoeh
durcn bautechnisehe Massnahmen erheblicll verringert werden kenn .

FOrjeden Neu- oder Umbau , der eine Erweiterung der WohnflaciJe darstellt, ist dem Baubewil­
/igungsgesueh ein Fachgutaehten beizulegen. Oieses Gutaehten, das dem kantonalen Exper­
ten unterbreitet werden tnuss, scnt ëat die zu ergreifenden baulichen Massnahmen vor. Insbe­
sondere:

bei Rutschungen oder ëhnlichen Phanomenen:
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-,

- Beschreibung des Untergnmdes, Beurtei/ung des auf obertt ëctûicbe oder unterirdische
Gewasser zurûckzuîûhrenden Risi /ms sowie zu ergreifende Sciiutzmessnehmen (Fundati­
onsart, Versteifung des Untergeschosses, spezielle Strukiuren îûr die Baute und die Kene­
lisation , usw.);

bei Steinschl ëçen, Murgangen, Oberschwemmungen oder ënntichen Ph ënomenen:
- detail/ierte Gefahrenkarte des Sektors ink/usiv Bereclmung der Energien und der von den

Schutzba uwerken und Obrigen verst ërkunçen der Aussenmauem aufzunehmenden
Stosswirkungen sowie vorscntëçe zur Verminderung der Scn ëden durch Wasser- oder
Sch/ammeinbruch (vgl . Leitfaden DSFB).

Innerha lb dieses Perimeters sind, in Abwesenheit oder in Erganzung zu allgemeinen Schutz­
massnahmen, folgende bauliche Mindestmassnahmen zu treffen, falls das Gutacf1ten kei­
ne Abweichungen zul ësst:

Bei Rutsclwngen oder ëhnllctien Ph ënomenen:
- das Geb ëude ist auf einer dicl1ten, wasserbestandigen betonierten Bodenpla tte zu errich­

ten, das Untergeschoss ist in Stah/beton, der einen steifen Kasten bi/det, zu ers tellen ;
aile gefassten Oberîl ëchenwesset (D ëcher, Zufahrtstrassen, andere undurchl ëssiqe Fla­
chen) und Grundwasser (Drainage) sind mitte/s unverformbaren Leitungen an die kommu­
na/e Kanalisation anzuschliessen;

- die Aushubarbeiten sind gemass den gültigen Sicherheitsnormen auszuführen.

Bei Steinsch/agen , Murgangen, Oberschwemmungen oder ënnlichen Pti ënomenen:
- Bauprojekte sind so zu dimensionieren und zu gestalten, dass das Gebaude Stosswirkun­

gen, Erosionen sowie dem Eindringen von Wasser und Schlamm standl1f:ilt (vgl. Leitfaden
DSFB).

Perimeter mit geringer Gefahr

FOrjeden Neu- oder Umbeu, welcher eine Erweiterung der wonnû ëcne darstelft, ist ein
Fachgutachten erforderlich. Dieses Gutachten schlagt die zu ergreifenden Massnahmen vor:

Bei Rutschungen oder ëhnliciien Ph ënotnenen (Gefahrenperimeter Ried - Rufena) :
- Die obgenannten baulichen Messnenmen îûr den Perime ter mit mittlerer Gefahr gelten

qtunds ëtzlicn auch in dieser Zone tûr jedes Geb ëude mit einem Volumen grosser oder
g/eich 700 m3 qem ëss SIA-Norm. Mittels geologischem Gutachten kann der Gesuchsteller
Abweiclwngen von diesen Vorschriften beantragen.

Bei Steinschlagen, Murç ënçen, Oberschwemmungen oder ënnticnen Pb ënomenen:
- der Gesuchsteller hat dem Baubewilligungsgesuch eine Reihe von Einzelschutzmassnah­

men beizulegen, die dem Standort und der Ausrichtung des Bauobjektes gegenüber der
Geîehrenquelie Rechnung tragen (Schutzwand, versi ëtkunç der bergseitigen Hausmauer,
Verkleinerung von Offnungen und Fensiertl ëctien, angepasste /nnen- und Aussen­
einrichtungen, usw.).

5. Erdbebengefahr

Die Erdbebengefahrdungskarte der Schweiz und die kan tonalen Karten der Baugrundk/assen
1:25'000 bi/den die Grund/agen des erdbebensicheren Bauens. ln den Zonen mit bedeutender
menscnlicher Tatigkeit ist die Gemeinde gehalten, eine Mikrozonierungskarte der Beschleuni­
gungsspektren zu erstellen. Diese Mikrozonierung wird für Bauwerke der BWK II/ sowie Bau­
werke, die unter die St6rfallverordnung (StFV) fallen, nech SIA-Norm 261 verlangt.
Gem ëss Art. 24, 36 und 42 der kantonalen Bauverordnung müssen s ëmtliche Bauwerke die
S/A-Norm 260ff betreffend Erdbebensicherheit erfüllen. Für jeden Neu- oder Umbau von in­
dustriellen oder kommerziellen Hallen sowie îûr Geb ëude mit zwei oder mehr Sfockwerken
über dem Erdgeschoss ist dem Baubewilligungsgesuch ein Erdbebengufachten beizulegen.
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